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Gegenseitige Anerkennung von Fahrvergünstigungen 
zwischen Verkehrsunternehmen in Thüringen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Baden-Württemberg fahrenden 
Bahnunternehmen können bisher beim eigenen Unternehmen geltende 
Fahrtvergünstigungen künftig auch bei anderen Anbietenden in Anspruch 
nehmen. Eine entsprechende Regelung hat das Landesverkehrsministe-
rium mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen Deutsche Bahn, Südwest-
deutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft, Go-Ahead und Abellio vereinbart.

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind ähnliche Regelungen auch für Thüringen geplant, wenn ja, ab 
wann und wenn nein, warum nicht?

2. Könnten hierbei auch kommunale Verkehrsbetriebe miteinbezogen 
werden, beabsichtigt dies die Landesregierung und wenn nein, wa-
rum nicht?

3. Welchen Änderungen sind dazu in den Vertragsverhältnissen not-
wendig?

4. Werden diese Änderungen in den aktuell ausgeschriebenen und aus-
zuschreibenden Streckennetzen, die Thüringen betreffen, berücksich-
tigt und wenn nein, warum nicht?
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